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den Pläne kath.-deutscher Eroberungen in Reussen nach­
zuweisen.

In den Mittb. d. Instituts, IV, 2, S. 200—208, steht ein 
Aufsatz von A. Huber: ‘Mathias von Neuenburg oder 
Albert von Strassburg?’ welcher schon oben S. 35 berück­
sichtigt ist.

In der Zeitschrift für Kirchengescichte VI, 1, hat Prof. 
K. Müller eingehend über das Werk des Nicolaus mino­
rita und speciell die Pariser Handschrift, die er selbst unter­
sucht hat, und deren Abschrift in den Sammlungen der Monu­
menta Germaniae ihm mitgetheilt war, gehandelt. Er zeigt, 
dass das Werk schon grossentheils unter dem falschen Namen 
eines Johannes minorita von Baluze veröffentlicht worden ist, 
giebt eine Uebersicht über das Verhältnis der beiden Texte, 
ebenso ein Verzeichnis der Urkunden, aus denen das Werk 
grossentheils besteht, und theilt einige noch ungedruckte 
Stücke mit.

Jos. Dieringer veröffentlicht im Progr. des k. Gymn. 
Eichstätt eine Uebersetzung des sog. Heinrich v. Rebdorf 
unter dem Titel: Annales imperatorum et paparum Eistetenses. 
Erläuterungen sollen später folgen.

Nach einer Mittheilung von Aloys Schulte in den Mitth. 
d. Inst. IV, 3, 462, ist in Strassburg in der Bibliothek des 
Priesterseminars das Original der deutschen Chronik des Jakob 
von Königshofen gefunden, werthvoll, weil Schilter beim 
Abdruck nicht den Unterschied der verschiedenen Hände be­
achtet hat; umfangreiche Nachträge rühren z. Th. noch von 
Königshofen selbst, z. Th. von Späteren her.

Archivar Dr. v. Bippen handelt im 12. Bande des Bremi­
schen Jahrbuchs von den Verfassern der ältesten Stadtchronik, 
giebt nähere Nachrichten über Rynesberch, Schene und 
den Rathmann Hemmeling, dem er einen wesentlichen Antheil 
vindiciert, sucht auch den Antheil eines jeden an den letzten 
Abschnitten der Chronik näher zu bestimmen.

In der Beilage zum Programm des Lyceums zu Strass­
burg (N. 465) hat Dr. Witte den Einfall der Armen Gecken 
oder Schinder ins Elsass 1439 nach reichem urkundlichem 
Material behandelt, und 2 Berichte über ihre Streitmacht mit­
getheilt. Er stellt eine Monographie über den Krieg von 1444 
in Aussicht.
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